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Ja, es muss sich um eine selbstständige Schule handeln. Deshalb hast du wohl auch wirklich nur
einen Tag Bedenkzeit, wenn sie dich wollen - und wenn du dann annimmst, bist du automatisch
aus allen weiteren Verfahren raus und darfst keine weiteren Gespräche annehmen.
Bei den "normalen" Schulen ist es anders: Wenn die dich wollen, hast du Bedenkzeit bis zum
nächsten Werktag nach Ablauf der Frist für die Gespräche - also nach dem 21.. Leider hatte ich
noch kein Gespräch und kann dir deshalb nicht allzuviel über den Ablauf sagen. Auch ich hoffe
also diesmal!

LG
Britta
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